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KURZE BEGRÜNDUNG

Im Jahre 2007 hat sich die Europäische Union verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 
2020 im Vergleich zu 1990 um 20 % zu senken. 

Da diese Zielvorgabe den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt der 
einzelnen Regionen grundlegend beeinflusst, ist es wichtig zu betonen, dass eine mit hoher 
Energieeffizienz und geringen Treibhausgasemissionen funktionierende europäische 
Wirtschaft nur als integraler Bestandteil der Kohäsionspolitik verwirklicht werden kann. 
Beide Ziele müssen miteinander verbunden werden, und es wird empfohlen, die Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen in den Katalog der Kriterien für die Gewährung von Beihilfen 
für Kohäsions- oder Strukturentwicklungsmaßnahmen aufzunehmen.

Da aufgrund der wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen für die rückständigen Regionen eine erhebliche 
finanzielle Belastung darstellt, müssen diese Regionen besonders unterstützt werden, damit 
die Erfüllung der Zielvorgaben der Union für sie mit unverhältnismäßig hohen Verlusten 
einhergeht. 

Auch wenn es die Regierungen der Mitgliedstaaten sind, die durch diese Verpflichtungen der 
Europäischen Union in die Pflicht genommen werden, bringen sie doch auch für die lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften und die sonstigen lokalen und regionalen 
Vertretungsforen und -organe beträchtliche Lasten mit sich. Die anspruchsvolle Zielvorgabe 
kann nur erfüllt werden, wenn bei der Koordinierung und Erfüllung der Aufgaben sowohl 
vertikal zwischen der zentralen Verwaltung und den lokalen und regionalen Körperschaften 
als auch horizontal zwischen den einzelnen lokalen und regionalen Körperschaften eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit stattfindet. 

Da jedoch die Treibhausgasemissionen in bedeutendem Maße Marktteilnehmern aus dem 
Privatsektor sowie den privaten Verbrauchern zuzuordnen sind, müssen unbedingt die 
einzelnen industriellen Emissionsquellen und die Haushalte bei der Umsetzung des 
Programms sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf regionaler Ebene 
berücksichtigt werden. Es gilt dafür zu sorgen, dass die Marktteilnehmer ein wirtschaftliches 
Interesse daran gewinnen, die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zu steigern, 
um so in entscheidendem Maße zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
beizutragen. 

Seit 1990 ist der Umfang der Treibhausgasemissionen in zahlreichen Mitgliedstaaten deutlich 
zurückgegangen; der Vorschlag der Kommission, der 2005 zum Referenzjahr erklärt, geht 
jedoch an den bisherigen Anstrengungen auf diesem Gebiet vorbei. Die Ergebnisse, die die 
einzelnen Mitgliedstaaten bereits erreicht haben, müssen anerkannt werden, deshalb sollte das 
Jahr 1990 als Vergleichsgrundlage herangezogen werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
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Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Reduktionsanstrengungen der 
Mitgliedstaaten sollten auf dem Grundsatz 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft 
beruhen, außerdem sollten sie dem 
relativen Pro-Kopf-BIP des jeweiligen 
Mitgliedstaats Rechnung tragen. 
Mitgliedstaaten mit einem derzeit relativ 
niedrigen Pro-Kopf-BIP, die deswegen mit 
einem hohen BIP-Wachstum rechnen 
können, sollten mehr Treibhausgase 
emittieren dürfen als 2005, als Beitrag zu 
der Reduktionsverpflichtung der 
Gemeinschaft insgesamt sollte dieser 
Anstieg der Treibhausgasemissionen 
jedoch beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten, die derzeit ein relativ 
hohes Pro-Kopf-BIP erwirtschaften, sollten 
ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 
2005 verringern.

(7) Die Reduktionsanstrengungen der 
Mitgliedstaaten sollten auf dem Grundsatz 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft 
beruhen, außerdem sollten sie dem 
relativen Pro-Kopf-BIP des jeweiligen 
Mitgliedstaats Rechnung tragen. 
Mitgliedstaaten mit einem derzeit relativ 
niedrigen Pro-Kopf-BIP, die deswegen mit 
einem hohen BIP-Wachstum rechnen 
können, sollten mehr Treibhausgase 
emittieren dürfen als 1990, als Beitrag zu 
der Reduktionsverpflichtung der 
Gemeinschaft insgesamt sollte dieser 
Anstieg der Treibhausgasemissionen 
jedoch beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten, die derzeit ein relativ 
hohes Pro-Kopf-BIP erwirtschaften, sollten 
ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 
1990 verringern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um bei der Verwirklichung der 
Selbstverpflichtung der Gemeinschaft eine 
faire Lastenverteilung auf die 
Mitgliedstaaten zu erreichen, sollte von 
keinem Mitgliedstaat verlangt werden, dass 
er seine Treibhausgase bis 2020 um mehr 
als 20% gegenüber 2005 senkt, und keinem 

(8) Um bei der Verwirklichung der 
Selbstverpflichtung der Gemeinschaft eine 
faire Lastenverteilung auf die 
Mitgliedstaaten zu erreichen, sollte von 
keinem Mitgliedstaat verlangt werden, dass 
er seine Treibhausgase bis 2020 um mehr 
als 20% gegenüber 1990 senkt, und keinem 
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Mitgliedstaat sollte gestattet werden, seine 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um mehr 
als 20% gegenüber 2005 ansteigen zu 
lassen. Die Treibhausgasemissionen sollten 
im Zeitraum 2013 bis 2020 reduziert 
werden, wobei jedem Mitgliedstaat erlaubt 
wird, vom nachfolgenden Jahr eine Menge 
vorweg in Anspruch zu nehmen, die 2% 
seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen entspricht, und 
ein Mitgliedstaat, dessen Emissionen unter 
dieser Obergrenze liegen, die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Reduktionen für das nachfolgende Jahr 
anrechnen lassen darf.

Mitgliedstaat sollte gestattet werden, seine 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um mehr 
als 20% gegenüber 1990 ansteigen zu 
lassen. Die Treibhausgasemissionen sollten 
im Zeitraum 2013 bis 2020 reduziert 
werden, wobei jedem Mitgliedstaat erlaubt 
wird, vom nachfolgenden Jahr eine Menge 
vorweg in Anspruch zu nehmen, die 2% 
seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen entspricht, und 
ein Mitgliedstaat, dessen Emissionen unter 
dieser Obergrenze liegen, die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Reduktionen für das nachfolgende Jahr 
anrechnen lassen darf.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 (8a) Die Treibhausgasemissionen der 
nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Wirtschaftszweige sollten nach 
2020 weiterhin jährlich linear abnehmen, 
was zu einer Reduktion dieser Emissionen 
bis 2050 um 80  % gegenüber dem Niveau 
von 1990 führen würde, wobei das 
Endziel darin besteht, die 
Treibhausgasemissionen infolge der 
Nutzung fossiler Brennstoffe in der 
Europäischen Union ganz auf Null zu 
reduzieren. Die Kommission sollte bis 
2012 die Angemessenheit dieser 
Zielvorgabe prüfen, wobei sie die von der 
Gemeinschaft eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen, die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über den Klimawandel, die die 
Empfindlichkeit des Klimas und die 
Möglichkeiten für die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen betreffen, die 
notwendig ist, um eine gefährliche 
anthropogene Beeinträchtigung des 
Klimasystems zu verhindern, und die 
Erkenntnis zugrunde legen sollte, dass 
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lokale und regionale Gemeinschaften 
einen wichtigen Beitrag zu dieser 
Reduktion leisten. Die Kommission sollte 
gegebenenfalls Vorschläge zur 
differenzierten Festlegung der 
Zielvorgaben für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vorlegen.

Begründung

Der Europäische Rat hat im März 2007 Verringerungen in der Größenordnung von 60–80 % 
in den Industriestaaten bis 2050 als notwendig bezeichnet. Um das zu erreichen benötigen die 
Mitgliedstaaten in verschiedenen Sektoren, zum Beispiel Wohnungsbau, Bodennutzung und 
Verkehr, eine langfristige Politik, um weitere Investitionen in Infrastrukturen, die nicht mit 
den Klimaschutzzielen vereinbar sind, zu vermeiden. Das entspricht auch dem Vorschlag für 
das Gemeinschaftssystem, in dem ebenfalls eine Fortschreibung der Verringerungen nach 
2020 vorgesehen ist.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Fortschritte bei der Erfüllung der 
Verpflichtungen gemäß dieser 
Entscheidung sollten jährlich anhand der 
Berichte bewertet werden, die gemäß der 
Entscheidung Nr. 280/2004/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über ein System zur 
Überwachung der Treibhausgasemissionen 
in der Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls vorgelegt werden. 
Alle zwei Jahre sollten die 
voraussichtlichen Fortschritte und 2016 
sollte die Durchführung dieser 
Entscheidung umfassend bewertet werden.

(15) Die Fortschritte bei der Erfüllung der 
Verpflichtungen gemäß dieser 
Entscheidung sollten jährlich anhand der 
Berichte bewertet werden, die gemäß der 
Entscheidung Nr. 280/2004/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über ein System zur 
Überwachung der Treibhausgasemissionen 
in der Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls vorgelegt werden. 
Alle zwei Jahre sollten die 
voraussichtlichen Fortschritte und 2016 
sollte die Durchführung dieser 
Entscheidung umfassend bewertet werden. 
Im Rahmen dieser Bewertung sollte die 
Kommission die Fortschritte bei den 
Maßnahmen begutachten, die bewirken 
sollen, dass die verschiedenen 
Gemeinschaftspolitikbereiche (z. B. 
Landwirtschaft, Anforderungen an 
Produkte, Strukturpolitik, Forschung) zu 
den Emissionsreduktionsbemühungen 
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beitragen, und über diese Fortschritte 
berichten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Entscheidung enthält die Regeln, 
nach denen festgelegt wird, welchen 
Beitrag die Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft leisten 
müssen, die Treibhausgasemissionen aus 
nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Quellen von 2013 bis 2020 zu 
verringern, und die Regeln dafür, wie dies 
zu bewerten ist.

Diese Entscheidung enthält die Regeln, 
nach denen festgelegt wird, welchen 
Beitrag die Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft leisten 
müssen, die Treibhausgasemissionen von 
2013 bis 2020 zu verringern, und die 
Regeln dafür, wie dies zu bewerten ist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Solange die Gemeinschaft noch kein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das über die in diesem Artikel 
genannten Werte hinausgehende 
verbindliche Reduktionen vorsieht, 
begrenzt jeder Mitgliedstaat bis 2020 seine 
Treibhausgasemissionen aus nicht unter 
die Richtlinie 2003/87/EG fallenden 
Quellen gegenüber seinen Emissionen im 
Jahr 2005 unter Anwendung des 
Prozentsatzes, der im Anhang dieser 
Entscheidung für den jeweiligen 
Mitgliedstaat festgesetzt ist.

(1) Solange die Gemeinschaft noch kein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das über die in diesem Artikel 
genannten Werte hinausgehende 
verbindliche Reduktionen vorsieht, 
begrenzt jeder Mitgliedstaat bis 2020 seine 
Treibhausgasemissionen gegenüber seinen 
Emissionen im Jahr 1990 unter 
Anwendung des Prozentsatzes, der im 
Anhang dieser Entscheidung für den 
jeweiligen Mitgliedstaat festgesetzt ist.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Vorbehaltlich Absatz 3 und Artikel 4 
sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass seine 
gesamten Treibhausgasemissionen im Jahr 
2013 aus nicht unter die Richtlinie 
2003/87/EG fallenden Quellen den 
Durchschnitt seiner gemäß dieser 
Richtlinie und der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG gemeldeten und 
überprüften Treibhausgasemissionen aus 
solchen Quellen in den Jahren 2008, 2009 
und 2010 nicht überschreiten.

(2) Vorbehaltlich Absatz 3 und Artikel 4 
sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass seine 
gesamten Treibhausgasemissionen im Jahr 
2013 nicht die im Anhang für diesen 
Mitgliedstaat für 2020 festgesetzte 
Obergrenze überschreiten. Für die 
Festlegung dieser linearen Grenze kann 
jeder Mitgliedstaat eine der beiden 
folgenden Möglichkeiten wählen: 

i) Es wird die im Kyoto-Protokoll für 
diesen Mitgliedstaat genannte Zielvorgabe 
zugrunde gelegt, oder 
ii) es wird der Durchschnitt der gemäß 
dieser Richtlinie und der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG gemeldeten und 
überprüften Emissionen dieses 
Mitgliedstaates in den Jahren 2008, 2009 
und 2010 zugrunde gelegt.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Jahresberichten gemäß Artikel 3 
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG melden 
die Mitgliedstaaten ihre jährlichen 
Emissionen, die sich aus der Anwendung 
von Artikel 3 ergeben, und berichten über 
die Verwendung von Gutschriften gemäß 
Artikel 4.

1. In den Jahresberichten gemäß Artikel 3 
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG melden 
die Mitgliedstaaten ihre jährlichen 
Emissionen, die sich aus der Anwendung 
von Artikel 3 ergeben, und berichten über 
die Verwendung von Gutschriften gemäß 
Artikel 4.
Diese Berichte umfassen die 
veranschlagten Emissionsreduktionen 
aufgrund der Maßnahmen, die in allen 
wichtigen Sektoren zum Erreichen der 
Reduktionsziele für 2020 und 2050 
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geplant sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 Absatz 2  Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Bewertung umfasst auch eine 
Einschätzung der Auswirkungen der 
Maßnahmen der Gemeinschaft in den 
einzelnen Wirtschaftszweigen auf die 
Treibhausgasemissionen der 
Gemeinschaft und das 
Emissionsreduktionspotenzial dieser 
Maßnahmen. Die Kommission arbeitet 
gegebenenfalls Vorschläge aus, um dafür 
zu sorgen, dass diese Maßnahmen in 
angemessener Weise zum Erreichen der 
Reduktionsziele für 2020 und 2050 
beitragen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5a 
Die Kommission sorgt dafür, dass die 
Verpflichtung der Gemeinschaft, die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, 
im Einklang mit ihrer Kohäsionspolitik 
erfüllt wird, wobei auf die 
Aufrechterhaltung und Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts der einzelnen 
Mitgliedstaaten und Regionen zu achten 
ist.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5b
Da die von der Gemeinschaft 
übernommene Verpflichtung nicht nur 
die Regierungen der Mitgliedstaaten vor 
neue Aufgaben stellt, sondern auch die 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und die sonstigen 
lokalen und regionalen Vertretungsforen 
und -organe in den Mitgliedstaaten, 
müssen die Mitgliedstaaten die 
Zusammenarbeit zwischen ihren 
zentralen Behörden und lokalen 
Behörden auf verschiedenen Ebenen 
sicherstellen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5b
Da der Steigerung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern bei der 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen besondere 
Bedeutung zukommt, müssen die 
Mitgliedstaaten die Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen wirtschaftlich 
attraktiv machen und so die 
Marktteilnehmer dazu stimulieren, durch 
die Steigerung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern in 
entscheidendem Maße dazu beizutragen, 
dass die Mitgliedstaaten ihre 
Verpflichtungen erfüllen. 
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5c
Neben den einzelnen Mitgliedstaaten, der 
zentralen Verwaltung sowie den lokalen 
und regionalen Körperschaften und 
Behörden müssen unabhängig vom 
Umfang der Treibhausgasemissionen, der 
ihnen zugeordnet werden kann, auch die 
Marktakteure sowie die Haushalte und 
die privaten Verbraucher so einbezogen 
werden, dass sie einen Beitrag zu der 
Verpflichtung der Gemeinschaft leisten.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5d
Die Frist für die Erfüllung der 
Verpflichtungen endet im Jahre 2020. 
Während des Zeitraums bis 2020 sollen 
aus dem Struktur- und Kohäsionsfonds 
der Europäischen Union zahlreiche 
Projekte finanziert werden. Die 
Kommission bemüht sich darum, dass die 
Verpflichtung der Gemeinschaft zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
in der Kohäsionspolitik ihren Ausdruck 
findet, und die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen in den Katalog 
der Kriterien für die Gewährung von 
Beihilfen für Kohäsions- oder 
Strukturentwicklungsmaßnahmen 
aufzunehmen.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5f
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Anwendung neuer, innovativer 
Technologien unterstützt wird, damit die 
Industrie neue Arbeitsplätze schaffen 
kann, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit 
gesteigert und die Erreichung der Ziele 
der Lissabon-Strategie gefördert wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5g
Die gemeinsame Durchführung (Joint 
Implementation) und der Mechanismus 
für umweltverträgliche Entwicklung 
(Clean Development Mechanism) sind 
flexible Instrumente, die zur Erfüllung 
der Verpflichtung der Europäischen 
Union beitragen. Aus diesem Grund darf 
die Kommission ihre Anwendung nicht 
einschränken, sondern muss sie vielmehr 
ausweiten; da die einzelnen 
Mitgliedstaaten - und dort wiederum die 
einzelnen Regionen - unterschiedliche 
sozioökonomische und ökologische 
Merkmale aufweisen, können auch die 
Mittel zur Erreichung der gesetzten Ziele 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und 
von Region zu Region unterschiedlich 
sein. 
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5h
Da es im besonderen Interesse der 
Europäischen Union liegt, dass ein 
internationales Übereinkommen über die 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zustande kommt, 
muss die Kommission im Interesse des 
Fortbestands des wirtschaftlichen 
Zusammenhalts alles in ihrer Macht 
Stehende dafür tun, dass nach dem 
Ablauf des Kyoto-Abkommens ein neues, 
weltweites Übereinkommen über die 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen geschlossen 
wird.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 5i
Da die anspruchsvollen Verpflichtungen 
der Europäischen Union eine erhebliche 
Belastung für Regionen mit 
Entwicklungsrückstand darstellen, muss 
die Kommission diese Regionen 
unterstützen, damit sie beim Erreichen 
der angestrebten Ziele keine 
schwerwiegenden Verluste aufgrund 
kurzfristiger finanzieller Schwierigkeiten 
erleiden.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 6a
Innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens, das 
verbindliche Emissionsreduktionen 
vorschreibt, die über die in Artikel 3 
dieser Entscheidung genannten Werte 
hinausgehen, legt die Kommission einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt über den 
Beitrag der Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
der weiteren Verpflichtungen der 
Gemeinschaft vor, der auf der Grundlage 
des Artikels 251 des EG-Vertrags 
anzunehmen ist. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Artikel 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Emissionsobergrenze gemäß Artikel 3 
dieser Entscheidung wird entsprechend 
der gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
2003/87/EG vergebenen Zahl der 
Zertifikate für THG-Emissionen 
angepasst, die sich aus einer Änderung 
der unter die Richtlinie fallenden Quellen 
ergibt, nachdem die Kommission die 
nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG endgültig genehmigt hat.

entfällt

Die Kommission veröffentlicht die 
Zahlen, die sich aus dieser Anpassung 
ergeben.

Änderungsantrag 21
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Vorschlag für eine Entscheidung – Änderungsrechtsakt
Anhang – Überschrift der ersten Spalte: Treibhausgasemissionen der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Entwicklung der THG-
Emissionsobergrenzen der Mitgliedstaaten 
bis 2020 bezogen auf die THG-Emissionen 
aus nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Quellen im Jahr 2005

Entwicklung der THG-
Emissionsobergrenzen der Mitgliedstaaten 
bis 2020 bezogen auf die THG-Emissionen 
aus nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Quellen im Jahr 1990. 
Die Kommission erstellt eine neue Tabelle 
mit den THG-Emissionsobergrenzen und 
der Menge von ausgestoßenen Gasen, 
ausgedrückt in Tonnen CO2-Äquivalent.

Begründung
Eine Rechtsetzungskonzeption, die die in den einzelnen Mitgliedstaaten zwischen 1990 und 
2005 erreichte Reduktion der CO2-Emissionen außer Acht lässt, ist mit dem Grundsatz der 
Solidarität nicht vereinbar. Weitere Emissionsüberschreitungen unter Berufung auf das zu 
erwartende Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, ist unbegründet, da das Wachstum des BIP 
und das Wachstum der CO2-Emissionen nicht direkt proportional sind. Mit dieser 
Herangehensweise gibt die Europäische Union außerdem bei den Verhandlungen über das 
geplante internationale Übereinkommen ein schlechtes Beispiel für die Entwicklungsländer. 
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